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INTEGRIERTE SEKUNDARSCHULE

Im Zuge der Berliner Schulstrukturreform wird das bisher dreigliedrige Berliner 
allgemeinbildende Schulsystem ab dem Schuljahr 2010/2011 zum Teil und ab 
dem Schuljahr 2011/2012 vollständig zu einem zweigliedrigen staatlichen Bil-
dungsangebot umstrukturiert.
Diese Strukturveränderung bedeutet, dass Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
abgeschafft werden, beziehungsweise eine Zusammenlegung dieser drei 
Schulformen in die ganztägig organisaierte Schulform der Integrierten Sekun-
darschule erfolgt. Eltern, Schülerinnen und Schüler haben demzufolge zukünf-
tig bei der Entscheidung über die weiterführende Schulform nach der 6. Klasse 
der Grundschule nur noch die Wahl zwischen der Integrierten Sekundarschule 
und dem Gymnasium.
Primäre Zielsetzung der Zusammenlegung von Haupt-, Real- und Gesamtschu-
le zu der Integrierten Sekundarschule ab der Jahrgangstufe 7 ist, dass alle 
Schülerinnen und Schüler, die nicht das Gymnasium besuchen, gemeinsam un-
terrichtet werden und eine bestmögliche Förderung erhalten, so dass Individu-
elle Kompetenzen gestärkt werden. Ein weiteres Ziel ist es, eine größere, her-
kunftsunabhängige Chancengerechtigkeit zu erwirken und das Bildungsniveau 
aller Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. 
In Bezug auf das Niveau der angebotenen Schulabschlüsse der Integrierten 
Sekundarschule sollen möglichst viele Schülerinnen und Schüler die Chance 
erhalten, das Abitur nach zwölf oder dreizehn Schuljahren, entweder an einem 
Oberstufenzentrum oder in der allgemeinbildenden gymnasialen Oberstufe der 

bis dahin besuchten Sekundarschule oder aber in einer verbindlich kooperie-
renden Schule zu absolvieren. Das Abitur an einem Gymnasium und an einer 
Sekundarschule beziehungsweise an einem Oberstufenzentrum soll qualitativ 
gleichwertig sein.

ZUKÜNFTIGE ZUGANGSKRITERIEN ZU DER WEITERFÜHRENDEN  
OBERSCHULE AB KLASSENSTUFE 7
a. Verbindliche Beratung
Der Übergang an die weiterführende Schule nach der Grundschule wird im 
Zuge der Schulstrukturreform neu geregelt. Bereits in der Grundschule erfolgt 
früh eine individuelle und verbindliche Beratung für die weiterführende Schule.
b. Schriftliche Förderprognose
Die Grundschule empfiehlt in einer schriftlichen Förderprognose, d.h. auf der 
Grundlage des Leistungsvermögens, der Lernkompetenz und der Neigungen 
des Schülers, den Besuch eines Gymnasiums oder einer Sekundarschule.
c. Elternwille
Die Eltern entscheiden nach dem verbindlichen Beratungsgespräch mit der 
Grundschule, an welche Schulform das Kind die Schullaufbahn fortsetzen soll.
d. Schulplatzvergabe
Gymnasien und Sekundarschulen entscheiden über die Aufnahme des Schü-
lers im Rahmen der zur Verfügung stehenden freien Plätze. Liegen mehr An-
meldungen als freie Plätze vor, erfolgt ein Auswahlverfahren.

AUSWAHLVERFAHREN FÜR STARK NACHGEFRAGTE GYMNASIEN UND  
SEKUNDARSCHULEN

Das Auswahlverfahren durch die Schulleitung kann im Rahmen eines Auswahl-
gesprächs erfolgen. Dieses Auswahlverfahren erfolgt nach transparenten Krite-
rien, die von der Schulaufsicht genehmigt sein müssen.
Für die Schulen bedeutet es, dass 
1. 60% der Schüler von den Schulleitungen ausgewählt werden
2. 10% obligen der Härtefallregelung (Behinderung, sozial-familiärer Hinter-

grund, Geschwisterkinder)
3. 30% der Plätze werden durch das Losverfahren vergeben, um eine soziale 

Mischung und Chancengerechtigkeit an den nachgefragten Schulen zu er-
halten.
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PROBEZEIT AN GYMNASIEN
An den Gymnasien wird die Probezeit ein Schuljahr betragen. Ist der schulische 
Erfolg des Schülers nach dem ersten Schulhalbjahr gefährdet, so wird mit dem 
betroffenen Schüler und den Eltern ein Bildungs- und Erziehungsplan verein-
bart.
Wenn das Probeschuljahr an einem Gymnasium nicht bestanden wird, dann 
wechselt der Schüler in die 8. Jahrgangsstufe der Sekundarschule und setzt 
dort seine Schullaufbahn ohne das Schuljahr zu wiederholen fort.

ÜBERGANGSLÖSUNGEN FÜR DIE 7. KLASSEN IM SCHULJAHR  
2010/2011
AUFNAHME AN DEN OBERSCHULEN
Für die Aufnahme an den Oberschulen gilt bei den Anmeldungen für das Schul-
jahr 2010/2011 noch das bisherige Auswahlverfahren.
Dieses bedeutet, dass folgende Kriterien an beliebten Oberschulen über die 
Aufnahme entscheiden:
a. Schulempfehlung
b. Sprachenfolge
c. Passendes Schulprofil
d. BVG-Prinzip (Schulwegzeit)
Probezeit an den Gymnasien
Des Weiteren beträgt die Probezeit an den Gymnasien für das Schuljahr 
2010/2011 ein halbes Schuljahr.

ANMELDEZEITEN FÜR SCHÜLER DER 6. KLASSEN
Der Anmeldezeitraum für die Schüler der jetzigen 6. Klassen in den Grundschu-
len muss in der Zeit vom 01.03. bis zum 12.03.2010 erfolgen.
In Gemeinschaftsschulen, den Staatlichen Europa-Schulen, Sportschulen, ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Zügen ist der Anmeldezeitraum vorgezo-
gen und muss in der Zeit vom 08.02. bis 17.02.2010 erfolgen.

SEKUNDARSCHULEN IN REINICKENDORF
Folgende Schulen werden im Schuljahr 2010/2011 als Integrierte Sekundar-
schule beginnen:

Neue Schulnummer Schulname und Anschrift Bisherige Schulform 

12K02 Bettina-von-Arnim-Oberschule Gesamtschule / 12T02

Senftenberger Ring 49
13435 Berlin

12K01 Julius-Leber Oberschule
Treskowstraße 26-31
13507 Berlin

Hauptschule / 12H04

12K04 Paul Löbe Oberschule
Lindauer Allee 23-25
13407 Berlin

Hauptschule / 12H01

12K07 Integrierte Sekundarschule Alt-Wittenau
Alt-Wittenau 8-12
13437 Berlin

Johannes-Lindhorst-Oberschule
Hauptschule / 12H02
Max-Eyth-Oberschule
Realschule / 12R03

12K08 Greenwich Oberschule
Finsterwalder Str. 52-54
13435 Berlin

Hauptschule / 12H05

12K10 Carl-Bosch-Oberschule
Frohnauer Str. 74-80
13467 Berlin

Hauptschule / 12H03

12K11 Albrecht-Haushofer-Oberschule
Kurzebacker Weg 40-46
13503 Berlin

Realschule / 12R05

Folgende Schulen werden voraussichtlich im Schuljahr 2011/2012 als Integrierte Sekundarschule 
beginnen:

Neue Schulnummer Schulname und Anschrift Bisherige Schulform und Nummer

12K03 Max-Beckmann-Oberschule
Auguste-Viktoria-Allee 37
13403 Berlin

Gesamtschule / 12T03

12K05 Gustav-Freytag-Oberschule
Breitkopfstr. 66-80
13409 Berlin

Realschule / 12R01

12K06 Benjamin-Franklin-Oberschule 
Sommerfelder Str. 5-7
13509 Berlin

Realschule / 12R02

12K09 Carl-Benz-Oberschule
Heidenheimer Str. 53-54
13467 Berlin

Realschule / 12R04
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